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Hauptsatzung der Gemeinde Mainhausen 
 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung 

in ihrer Sitzung am 24.06.2025 folgende Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

 
I. Änderungen: 
 

§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
§ 5 Öffentliche Bekanntmachungen 

     (2) Abweichend von Abs. 1 werden die Ladungen zu den Sitzungen der 
     Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse und des Ausländerbeirates durch  
     Aushang in folgenden Bekanntmachungskästen öffentlich bekannt  

     gemacht: 
     1. Ortsteil Zellhausen, Rheinstr. 3, 

     2. Ortsteil Mainflingen, Brüder-Grimm-Str. 25 
     Die bekannt zu machenden Schriftstücke dürfen frühestens am Tage nach  
     der Sitzung abgenommen werden. Die Bekanntmachung ist mit dem  

     Ablauf des ersten Tages ihres Aushanges vollendet. Der Tag des  
     Aushangs und der Tag der Abnahme zählen nicht mit. 

 
§ 7 erhält folgende Fassung: 
§ 7 Ausländerbeirat 

(1) Der Ausländerbeirat besteht aus 5 Mitgliedern. 
(2) Bei der Wahl zum Ausländerbeirat wird die Briefwahl zugelassen. 

(3) Wird kein Ausländerbeirat gebildet oder löst sich dieser auf, wird eine 
Integrationskommission gebildet. 

 

II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung der Hauptsatzung tritt zum 01.08.2025 in Kraft.  
 
Mainhausen, den 25.06.2025 

 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Mainhausen 

Frank Simon, Bürgermeister 
 


